
Hinweisdokument zu  
Projekten, die spitz abgerechnet werden sollten 

 
Bei Mittelweiterleitungen: 
Anders als bei festbetragsfinanzierten Projekten ist der Kosten- und Finanzierungsplan bei der 
Antragstellung bindend. Ebenfalls sollte plausibilisiert werden, welchen inhaltlichen Mehrwert 
Ihrem Projekt zuzurechnen ist und warum, bei Ergänzungsanträgen die Kosten nicht im Rah-
men der Pauschalen abzudecken sind. Bitte achten Sie darauf, dass nur Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit und eventuelle zusätzliche Reisekosten gegenwärtig spitz abgerechnet 
werden können, die ggf. nicht im Rahmen der Pauschalen abzudecken sind. 
 
Aufgrund der fakten Bindung am Kosten- und Finanzierungsplan sind bei sämtlichen Änderun-
gen Änderungsanträge einzureichen. Da nur 20 Prozent der Bundesmittel spitz abgerechnet 
werden dürfen, ist eine vorherige Absprache nach noch vorhandenen Mitteln mit dem feder-
führenden Amt sinnvoll.  
 
Bei Spitzabrechnungen muss der kommunale Anteil der Gesamtkosten des Projekts kalkuliert 
werden. Dieser beträgt gegenwärtig 10 Prozent. 
 
Zum Verwendungsnachweis: 
Der Verwendungsnachweis bei spitzfinanzierten Projekten besteht aus einem Erfolgskontroll-
bericht, in dem Sie abgleichen, welche Stärken bzw. auch Schwächen Ihre Maßnahme hatte 
und wo Sie Entwicklungspotenziale für Folgeprojekte sehen. 
 
Ebenfalls ist der Vordruck zum Ausgaben- und Einnahmenplan auszufüllen und einzureichen. 
Minderausgaben und damit verbunden auch Rückzahlungen kommen zustande, wenn die be-
antragten Mittel über den Mitteln laut Prüfung liegen. Ebenfalls kommt es zur Rückforderung, 
wenn Sie in der Umsetzung Ihrer Maßnahme grob gegen die Förderrichtlinie mit anhängigen 
Merkblättern oder gegen die Vorgaben im Zuwendungsbescheid verstoßen. 
 
Bei Direktverausgabungen durch die Stadt:
Unter Direktverausgabungen werden jene Ausgaben verstanden, welche direkt und unmittel-
bar durch die Stadt beglichen werden. Klären Sie bitte diese Möglichkeit im Vorfeld mit dem 
federführenden Amt. Direktverausgabungen haben zur Folge, dass die Stadt offiziell im Be-
sitz des entsprechenden Ergebnisses ist.


